
2 .. Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrespond~ nz 11" pril 1957 

06 A n fra ~ e b e a n t W 0 r tun g 
zu 

Eine Anfrage der Abg. Dro G red 1 e r und Genossen, betreffend 

Gesetzwidrigkeit der Strassenpoli~e i ordnung, hat Bundesminist~r für 

Handei und Wiederaufbau Dr. B 0 c k wie folgt beantwortet: 

In der Anfrage wird zunächst die Behauptung aufgestellt, dass mehrere 

Bes t -} mmun6en der Strassenpolizeiordnung, BGB1. Nr. 59/47, g8setzwidrig 

seien und dass insbesondere der IV. Abschnitt (Reinhalten der Strassen 

i n 6'rösseren Ort en) jeder gesetzlichen Grundlage entbehre; auch greife 

die Stras senpolizeiordnung in Kompetenzen ein, die den Gemeind~n ohne 

Verfassungsänderung nicht weggenommen werden können. 

Es darf zunächst auf § 46 StPo1G., BGB1. Nr. 46/47, verwiesen werden~ 

wonach die Landesregierung besondere Vorschriften auoh zur Reinigung von 

St rassen und Dächern erlassen kann. Dieser Paragraph bildet sohin die 

gesetzliche Grundlage für die Vorschriften der §§ 82 bis 85. Hinsichtlich 

der Bestirarnun6'en des § 86 der StPol.O., Verunreinigung voti Wänd.en, mag 

die Anfrage im Recht sein. Di ese Bestimmungen gehen wohl über den Rahmen 

der zitierten gesetzlichen Grundlagen hinaus . Ihnen kommt aber kaum eine 

solche Bedeutung zu, dass eine Novellierung der Strassenpolizeiordnung vor 

der gänzlichen Neufassung der Strassenpolizeivorschriften gerechtfertigt 

wäre. 

Zu dem behaupteten Eingriff in d~n selbständigen Wirkungskreis der 

Gemeinden sei bemerkt, dass nach Art. 10 z. 9 l3lmS,ag.. ... Yerfassungsgesetz 

alle An5elegenheiten bezüglich der als Bundesstrassen erkl ärten Strasse~ 

?\U 6*" i.n Ge s etzgebung und Volhiehung Bundessache sind. Nur hinsichtlich 

ander~r Strassen als Bundesstrassen käme der behauptete Ei~riff in 

Betracht. Aber auch hier kann die Tätigkeit der Gemeinden im selbständigen 

Wirku.ngskreis eingeschränkt werden, wenn die Ausübung der Strassenpolizei 

durch übereinstimmende Gesetze des Bundes und des betreffenden Landes 

gemä s s A2to 15 Ars~ 4 Bundes.-Verfassungsgesetz auf eine Bundespolizeibe­

herde übertragen wird. 
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Der in der Anfrage erwähnte Artikel 120 Bundes-V~;t'fass\lngsgesetz ordnet 

dies ~ei festgestellt - lediglich für die Zukunft a.n, dass d~n G~meinden in 

den dort aufgezählten Angelegenheiten irgendeina Kompetenz eingeräumt werden 

muss. Ein Bundesverfassungsgesetz auf Grund des Art. 120 Bundes-Verfassungs~ 

gesetz wurde aber bisher nicht erlassen. Derzeit karul keine Ortsgem~inde 

wegen Verletzung eines 1m Art.12J Bundes-Verfassungsgesetz gewährleisteten 

Rechtes eine Beschwerde führen. 

Es darf weiters darauf verwiesen werden, dass ' nach den allerdin5s sehr 

komplizierten Zuständigkeitsbestimmungen der Strassenpolizeivorschriften, 

sowei t es sich um ortspoliz e iliche lvIassnahmen handel t, das nach de r Gemn:;,!:'.a.e-:J 

ordnung berufene Organ der Orts gemeinde zuständig ist. Nach § 83 Al)s. () 

StPol.O • . wird durch die Vorschriften dieses Paragraphen (PfXicht der Haus­

und Grundeigentümein zur Reinigung der Gehsteige und zum ~)treuen bei Glätte) 

"das Recht zur Erlassung ortspolizeilicher Regelungen nicht berührt". 

Die in der Anfrage angenmmene Verfassungswidrigke i t der Bestimmungen 

des IV. Abschnittes der Strassenpolizeiordnung liegt sohin nicht vor. 

Die Bestirnraun6en der Strassenpolizeiordnung werden ~m 'übrigen/soweit 

andere als Bundesstrassen in Betracht kommen, im Sinne des § t:') StPoJG , als 

Landesnormen angewendet, da die Länder in einsichtsvoller Weise vo n dem 

Recht auf Erlassung von Ausführun5svorschriften keinen Geb.rauch gemacht habej') ~ 

Es darf darauf hingewiesen werden, das s andernfalls bis zu 21 ve :rscbi.edei:.e 

~trass enpolizeiliche Vorschriften in Österreich nebener\.nander bestehen kön:1ten. 

Der Verfassungsgesetzgeber des Jahres 1920 hat sohin eine Regelung g& . 

troffen, die für diese Zeit den dama~igen lokalen Verkehrsbedürfpissen 

Rechnung getragen hat, eine Regelung, die aber in der heutigen Ze i t we L;­

we i t e r N \kommen über den Strass enverkehr mit ihren genauen Re L', eh::'!lge~ ei!l­

z e lner U:aterien den Verkehrsbedürfnis ..3 en nicht mehr e . tspre r he n k ·".nn. ::: ", tt 

18 Jahren gib t es in Österreich einheitliche eitras senpolizeili che Vor·· 

schriften. Die se Einheit zu zerstören, wäre i:n Anhetracht des de .'- ?Je i ti 6en 

Standes des StrasSenverkehrs und des weiteren Fortschrej_'te r.·.s der Motoris ;_ e · · 

rung vom Standpunkt des Ve :r:tehrs aus undenkl: ar. 

Hinsichtlich des Aufgabenkreises "Strassenpolizei Il l.'. r..d "St.r as s enver , · 

wal tung" sei bemerkt, dass sich die se vielfach überschneie.en, wesha7:b die 

St r a s sen:polizeiordnung in ihrem § 5 ein Zusammenwirken de r St.rassGilaufsichts-­

behörden und der Strasss nverwal tung vorsieht. Bei der Neufa.ssung der Strassen­

polizeivorsch-riften wird hierauf besonders Bedacht genommen werde -.:l.. 
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Zu Jen Ausführungen üher die Verwendung von Lautsprecherwagen sei be­

merkt, dass diese ~age durch einen Runderlass des Bundesministeriums für 

Handel und Wiederaufbau vom 17.9.1953, Zl. 92.23~III/22-53, eingehend ge­

regelt wurde. Danach bedarf die Verwendung von Lautsprecherwagen, die im 

Rahmen einer p~litischen Versammlung oder eines politischen Aufmarsches dazu 

verwendet werden, eine bei dieser Versammlung gehaltene Rede durch Lautve~ 

stärkung entsprechend deutlich zu machen oder um marsohierenden Gruppen An­

ordnungen zu vermitteln, keiner besonderen Bewilligung nach § 12 StPol.O~ 

Wenn jedoch mit einem Lautsprecherwagen bei einer Fahrt durch die Strassen 

ode·r während des Stehens auf diesen für eine pali tische Part~i Propaganda 

gemacht oder auch zum Besuch einer Versammlung eingeladen wird, so ist eine 

Bewilligung nach § 12 StPol.O. erforderlich, da eine solche nicht an eine~ 

die Versammlung bildenden Personenkreis gerichtete akustische Werbung nicht 

unter den Begriff der Versammlung fallen kann; diese Werbung ist vielmehr an 

alle zufällig vorbei~ommenden Strassenbenützer gerichtet . 

Den Ausführungen dieses E~lasses sei noch hinzugefügt, dass er nLcht nur 

dem Wortlaut der gesetzliohen Vorsch~iften entsprioht, sondern a.uoh d~n tat­

sächlichen Verkehrsbedürfnissen. Eine Regelung, wonaoh es ohne Bewilligung ge­

stattet wäre, auf Strassen mit Lautspreoherwagen in politisoher Richtung zu 

werben, wäre hei den derzeitigen Verkehrsverhältnissen unhaltbar. Wenn bei­

spielsweise in Wien um 17 Uhr auf der Kärntnerstrasse oder am Graben mit 

Lautsprecherwagen verschiedener politischer Richtungen der Versuch unternommen 

werden würde, Wahlpropaganda zu betreiben, würue das so oft vorhergesagte 

Verkehrschaos unverzüglich eintreten. 

Schliesslich sei noch darauf hingewiesen, d a.ss an der Neufassung der 

Strassenpolizeivorschriften intensiv gearbeitet wird. Als Grundlage für uiese 

Arbeiten dient ein schon in früheren Jahren ausgearbeiteter Entwurf, zu dem 

bereits eingehende Stellungnahmen d~r Länder vorliegen. Dieser Entwurf wird 

auf Grund der inzwischen in Österreich und in anderen Ländern gemachten Erfah­

rungen zur Gänze umgearbeitet und wird dann neuerlich mit den Ländern beraten 

werden. Hiebei wird vor allem ein Weg gefunden werden müssen, um die Einheit 

der Strassenpolizeivorschriften zu wahren, zumal durch den Beitritt Österreichs 

zum Genfer .J&Okommen, betref fend Strassenverkehr, und zum Protokoll über 

Strassenverkehrszeichen, v~lkerrechtliche Verpflichtungen hinsichtlich einheit­

licher RegeluUtien eingegangen wurden. 

-.-.-.-
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